
 

GEMEINDE SINZING 
LANDKREIS REGENSBURG 
 

  

 

 

 
 
 

A N T R A G 
auf Reduzierung der Schmutzwassergebühr wegen Wasserrohrbruch 

 
 
 

1. Verbrauchsstelle / Objektlage: 
 

Straße und Hausnummer 
 

 
  

PLZ / Ort  Ortsteil 
   

93161 Sinzing   

 
 

2. Antragsteller/in (=Gebührenschuldner/in):  Finanzadresse:   
 

Name, Vorname 
 

 
   

Ortsteil  Straße und Hausnummer  PLZ / Ort 
     

     
   

Telefonnummer (für Rückfragen)  E-Mail-Adresse 
   

   

 
 

3. Angaben zum Sachverhalt und Wasserverbleib 
 

 

 

 Das Wasser wurde nicht in die Kanalisation eingeleitet. 
  

 Das Wasser wurde teilweise in die Kanalisation eingeleitet. 
  

 Das Wasser wurde komplett in die Kanalisation eingeleitet. 

 
 

4. Rechnungskopie und Bescheinigung des Fachbetriebs (für die Reduzierung zwingend erforderlich) 
 

 Rechnungskopie über die Reparatur durch einen beauftragten Fachbetrieb 
  

 Bescheinigung eines Fachbetriebs (siehe Seite 2 des Antrags) 
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 Unsere Firma hat am   bei der genannten Verbrauchsstelle / Objektlage folgende  

 Arbeiten durchgeführt: 

 

 

    

 
Die durch das geschilderte Ereignis ausgetretenen oder unkontrolliert abgelaufenen Wassermengen 
sind nach unserer Feststellung 

    

  vollständig in die öffentliche Entwässerungseinrichtung gelangt.   
     

  (ggf. auch indirekt z. B. über einen Ablauf zur Ableitung von Oberflächenwasser)   
     

  teilweise in einem Umfang von ca.   m³ in die öffentliche Entwässerungseinrichtung  
     

  gelangt.   
     

  weder direkt noch indirekt in die öffentliche Entwässerungseinrichtung gelangt. 
    

 
Die Richtigkeit unserer Angaben wird versichert. Uns ist bekannt, dass falsche Angaben, die zu einer unzutreffen-
den Gebührenfestsetzung führen würden, als Ordnungswidrigkeit oder Straftat verfolgt werden können. 

  
    
    

 Ort, Datum  Unterschrift Fachbetrieb 
  

 
Der Antrag auf Reduzierung der Schmutzwassergebühr sollte zeitnah nach Bekanntwerden oder Möglichkeit 
der Kenntnisnahme des Rohrbruchs gestellt werden. Spätestens jedoch nach der turnusmäßigen jährlichen 
Wasserablesung, wo normalerweise ein hoher Wasserverbrauch wegen eines unerkannten Rohrbruchs 
festgestellt wird.  
 
Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben, die zu einer 
unzutreffenden Gebührenfestsetzung führen würden, als Ordnungswidrigkeit oder Straftat verfolgt werden 
können. 
 
 
 

   
Ort, Datum  Unterschrift Gebührenschuldner/in 

 
 

 

 
 
 

Zurück an: 
  

     

 

Gemeinde Sinzing 
20.4 - Steuern & Abgaben 
Fährenweg 4 
93161 Sinzing 

   

    
    
    

    
      

      
     

     

     

 


